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Amtliche Bekanntmachungen

 
 

Satzung 
über die Bildung von Schulbezirken 

für die Grundschule der Gemeinde Rangsdorf 
(Schulbezirkssatzung) 

 
Auf Grund der §§ 5 und 35 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg – GO – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 
(GVBl. I S. 74, 86) in Verbindung mit § 106 des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 02.August 2002 (GVBl. Teil I, Seite 78, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.Januar 2007 (GVBl. I, Seite 2) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in 
der Sitzung am 25.01.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Schulbezirke 

 
Für die Grundschule Rangsdorf werden Schulbezirke wie folgt gebildet: 
 
Schulbezirk I 
 
Grundschule Rangsdorf, Clara- Zetkin- Str. 5a, 15834 Rangsdorf 
 
Der Schulbezirk umfasst alle Straßenzüge, die sich westlich der Bahnlinie Berlin - Dresden befinden einschließlich der Stra-
ßen/züge: Kienitzer Str. 1 – 6 c, Stadtwinkel und Stadtweg. 
 
Schulbezirk II 
 
Grundschule, Außenstelle Groß Machnow, Dorfstr. 11, 15834 Rangsdorf/ OT Groß Machnow 
 
Der Schulbezirk umfasst alle Straßenzüge östlich der Bahnlinie der Gemeinde Rangsdorf einschließlich der Ortsteile Groß 
Machnow und Klein Kienitz, die sich nicht im Schulbezirk I befinden. 
 
In Abstimmung mit der genehmigten Schulentwicklungsplanung kann eine jährliche Anpassung der Schulbezirke auf der Basis 
der voraussichtlichen Einschülerzahlen zu dem Zwecke erfolgen, eine angemessene Schülerzahl zu erreichen.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.01.2000 
außer Kraft. 
 
Rangsdorf, 30.01.2007 
    
gez. K. Rocher          
Bürgermeister       
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Öffentliche Zustellung 
 

Der Bescheid der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007 und vom 18.07.2006 an Frau Margarete Klau 
für das Grundstück in Rangsdorf Großmachnower Straße 
59b Flurstück 41 der Flur 18 kann nicht zugestellt werden. 
Der Bescheid wird auf dem Wege der Öffentlichen Zustel-
lung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 (GVBl.S.457) 
in Verbindung mit §15 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in der jeweils 
geltenden Fassung, zugestellt. 
Der Bescheid kann bei der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Der Bescheid gilt zwei Wochen ab dem Tage des Beginns 
des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 

 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 08.01.1999; 10.01.2000; 11.01.2001; 
12.01.2001; 09.01.2002; 09.01.2003; 07.01.2004; 
10.01.2005 und vom 09.02.2006 an Frau Martha Matu-
schewitz für das Grundstück in Rangsdorf Gerhard Haupt-
mann Str.11 Flur 15 Flurstück 196 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 12.11.1999, 10.01.2000, 
11.01.2001, 12.01.2001, 09.01.2002, 09.01.2003, 
07.01.2004 und vom 10.01.2005 an Herrn Alfons Müller für 
das Grundstück in Rangsdorf Grenzweg 97 alt 49 Flurstück 
1 der Flur 18 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 24.10.2002, 09.01.2003, 
07.01.2004 und vom 10.01.2005 an Frau Frida Roggan für 
das Grundstück Goethestr.60 Flurstück 10 der Flur 8 in 
Rangsdorf können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, 
vom11.01.2007, 18.04.2006, 09.02.2006 vom 23.03.2000, 
11.01.2001, 09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Frau Else Sailer geb. Link für das Grund-
stück in Rangsdorf Bergstr. 65 Flurstück 183 der Flur 22 
können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 
 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 22.02.2001, 09.01.2002, 
09.01.2003, 07.01.2004 und vom 10.01.2005 an Frau Au-
guste Szibbun geb. Alckewitz für das Grundstück Grenz-
weg 33 Flurstück 235 der Flur 17 in Rangsdorf können 
nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006, 15.05.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Herrn Heinz Altendorf und Frau Herta 
Altendorf geb. Müller für das Grundstück in Rangsdorf 
Wiesengrund 13 Flurstück 160 der Flur 19 können nicht 
zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 
 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 23.03.2000, 11.01.2001, 
12.01.2001, 09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Frau Anna Türk geb. Schneider für das 
Grundstück in Rangsdorf Nymphenseeweg 15 Flurstück 67 
der Flur 14 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 

Der Bescheid der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007 und vom 10.05.2006 an Frau Sema Martha von 
Berg Erbin nach der im Grundbuch eingetragenen Anna 
Schiele für das Grundstück in Rangsdorf Cimbernring 37 
Flurstück 110 der Flur 17 kann nicht zugestellt werden. 
Der Bescheid wird auf dem Wege der Öffentlichen Zustel-
lung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für 
das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 (GVBl.S.457) 
in Verbindung mit §15 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in der jeweils 
geltenden Fassung, zugestellt. 
Der Bescheid kann bei der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Der Bescheid gilt zwei Wochen ab dem Tage des Beginns 
des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 07.01.2004 und vom 10.01.2005 
an Frau Marie Wilhelm für das Grundstück in Rangsdorf 
Kleine Seestr.37 Flurstück 60 der Flur 15 können nicht 
zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 15.05.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Herrn Paul Wappler für das Grundstück in 
Rangsdorf Heinestr.49 Flurstück 302 der Flur 15 können 
nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 21) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 und vom 01.12.2005 an Herrn 
Heinz Fiedler für das Grundstück in Rangsdorf Friedensal-
lee 37 Flurstück 6 der Flur 7 können nicht zugestellt wer-
den. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 

Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steueramt, vom 
11.01.2007, 09.02.2006 13.07.2000, 11.01.2001, 
12.01.2001, 09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Frau Clara Blank geb. Walter für das 
Grundstück in Rangsdorf Pramsdorfer Weg 1a Flurstück 18 
der Flur 23 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentlichen 
Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Brandenburg vom 18.Oktober 1991 
(GVBl.S.457) in Verbindung mit §15 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes vom 3.Juli 1952 (BGBl. I S.379) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangsdorf, Steu-
eramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 zur Sprechzeit, 
Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und 
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, oder nach 
Terminvereinbarung eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage des Be-
ginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2007 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 


